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Vorzulegende Unterlagen  
   

  

 Heiratsurkunde  

In Abhängigkeit von der Religionsgemeinschaft: 
 
Muslime: 

 Scheidungsurkunde des zuständigen Zivilregisteramtes nebst Sharia-
Beschluss bzw. Verstoßungsprotokoll. Ggf. ist zu belegen, dass eine 
widerrufliche Verstoßung in der Idda-Zeit nicht zurückgenommen wurde 

Christliche Konfession: 

 Die Entscheidung des Kirchengerichts, die das Eheband auflöst nebst 
Rechtskraftnachweis 

Jüdische Konfession: 
 

 Scheidungsbescheinigung des Rabbinat-Gerichts, aus der Zeit und Ort der 
Übergabe des Scheidebriefs an die Frau ersichtlich ist 

 
 
  

   

Legalisation / Apostille / inhaltliche Überprüfung 
   

  

Sämtliche Urkunden sind mit dem Legalisationsvermerk der zuständigen 
deutschen Auslandsvertretung versehen vorzulegen 
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